Per Fax an 

Risikoträger: Basler / WÜBA Versicherungen

04203-810343
 Versicherungsmakler Diekena, Geschwister Scholl Str. 47 in 28844 Weyhe

Deckungsauftrag 

 (Der/die entsprechende Maklerauftrag/-vollmacht liegt uns vor)

Versicherungsnehmer:


PLZ / Ort / Straße:






Falls abweichend
Risiko-PLZ / Ort / Straße:






Kontoinhaber:

Konto Nr.:


Bank/Ort:

BLZ:


Vorversicherung/Vers.Nr.:


Vorschäden:


Baujahr:

Fertighausgruppe:


Gebäudeart

Bauartklasse:



(EFH, DHH, RH, mit ELW, MFH, ZFH)
Betriebsart/en:

Gewerbeanteil in %:


1. Wohngebäudeversicherung
mit Versicherungsbeginn:
1.

.


· für Gebäude, die nicht älter als 50 Jahre, oder voll- bzw. teilsaniert sind
· über 80 % Gewerbeanteil nicht versicherbar, Büros usw. sind Wohnfläche

· Voraussetzung für die Annahme ist, daß nicht mehr als 2 Vorschäden in den letzten 3 Jahren eingetreten sind.




Wertermittlung:
O
Neubauwert:

aus dem Jahre:

durch damaligen Baukostenfaktor:



O
laut Brandpolice eines ehemaligen Monopol/Zwangsversicherers


O
oder laut beiliegendem Berechnungsbogen Nr. 771 oder Nr. 772


O
durch Schätzung eines anerkannten Bausachverständigen, Gutachten in der Anlage






Versicherungsumme:
inkl. Nebengebäude und Garagen/Carport
1914 in Mark:



plus mindestens  500 Mark oder höher
1914 in Mark:



Gesamtversicherungssumme
1914 in Mark:








O

0,58 %o
Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel 



O
-
0,10 %o
Rabatt bei SB 1.000 DM für F/LW/ST/HA



O
-
0,15 %o
Ausschluß Feuer



O
+
0,12 %o
Einschluß Elementar nicht möglich, bei einem Vorschaden in den letzten 10 Jahren am Versicherungsort



O
+
0,10 %o
Zuschlag für ein Schwimmbecken



O
+
        %o
Zuschlag für Feuer laut Tarif



O

O
+

+
0,05 %o

0,15 %o
Zuschlag für Gebäudealter 11 bis 30 Jahre oder sehr gut teilsaniert
Zuschlag für Gebäudealter 31 bis 50 Jahre oder teilsaniert





          %o
Gesamtpromillesatz



x

x   z.Z. 25,4 =

+  Vers.steuer  =


Gesamt-VS 1914 in Mark

%o-Satz
gl. Neuwertfaktor
bis 01.01.2000
Nettobeitrag
z.Z.13,75 % mit,

15% ohne Feuer
Bruttobeitrag

Hauptfälligkeit 01.10.










Beitragsfreie Rohbauversicherung:
voraussichtlicher Bezugstermin  (Maximal 12 Monate in der Zukunft) : 01.

.




Von diesem voraussichtlichen Bezugstermin bis zum nächsten 01.10. wird der Erstbeitrag berechnet und sofort abgebucht.
Der erste volle Jahresbeitrag wird erst am nächsten 01.10. nach dem Bezugstermin fällig.






Erstbeitrag = anteiliger Beitrag bis zum nächsten 1. Oktober (Jahresbeitrag : 12 x restlich volle Monate)

Einmalige Stückkosten in Höhe von 7,50 DM zzgl. Versicherungsteuer werden mit dem Erstbeitrag fällig.

Versicherungsablauf ist der 01.10. nach dem ersten voll bezahlten Versicherungsjahr.

Vertragsbedingungen sind die VGB 88, Klauseln, BEW und die Rahmenvereinbarung/Sonderbedingungen.

Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn die vorgelegte Lastschrift nicht eingelöst oder widerrufen wurde.



Weitere Sparten auf der Rückseite: Glas- , gew. Mietverlust, HGH, Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflicht.

Bemerkungen:


Datum:

Unterschrift:


Stand: 15.03.00
Versicherungsnehmer/Versicherungsmakler

Rückseite zum Deckungsauftrag Wohngebäude, die Punkte 2 und 3 sind nur in Verbindung mit der Wohngebäudeversicherung versicherbar.

2.
Glasversicherung
mit Versicherungsbeginn:
1.

.










x

x   z.Z. 25,4 =

+  Vers.steuer  =


Gesamt-1914 in Mark

%o-Satz
gl. Neuwertfaktor
bis 01.01.99
Nettobeitrag
z.Z.15%
Bruttobeitrag

Hauptfälligkeit 01.10.









Deckungsumfang      inkl. Mehrscheiben-Isolierverglasung und gerahmter Sicherheitsgläser
Mindestbeitrag
%o

Alle mit dem Gebäude festverbundenen, dem allgemeinen Gebrauch dienenden Scheiben, wie Treppenhaus- und Türverglasungen, Keller- und Bodenfenster sowie Windfänge und Trennwände aus Glas
100 DM
0,15

Alle mit dem Gebäude festverbundenen Außen- und Innenscheiben, Profilbaugläser, Glasbausteine, Betongläser und Dachverglasungen – ausgenommen Werbeanlagen -
150 DM
0,35

Alle mit dem Gebäude festverbundenen Außen- und Innenscheiben, Profilbaugläser, Glasbausteine, Betongläser und Dachverglasungen – ausgenommen Werbeanlagen -;  mitversichert sind auch Wintergärten
250 DM
0,50

3.
Gewerbliche Mietverlustversicherung
mit Versicherungsbeginn:
1.

.









Jahresmiete

x   1,0 %

+  Vers.steuer  =





Nettobeitrag MB 50 DM
z.Z.15%
Bruttobeitrag

Hauptfälligkeit 01.10.

4.
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtvers. (HGH)
mit Versicherungsbeginn:
1.

.









Voraussetzung für die Annahme ist, daß nicht mehr als2 Vorschäden in den letzten 3 Jahren eingetreten sind.
Gewerbeanteil des Gebäudes in %






x

x   z.Z. 25,4 =

+  Vers.steuer  =


Gesamt-1914 in Mark

%o-Satz
gl. Neuwertfaktor
bis 01.01.2000
Nettobeitrag
z.Z.15%
Bruttobeitrag

Hauptfälligkeit 01.10.



1914-Wert
Mindestbeitrag
%o
Deckungssummen bei HGH:
DM 5 Mio. pauschal für Personen- und Sach- und DM 100.000,-- Ver-
mögensschäden je Schadensereignis bei 2-facher Jahresmaximierung

bis   75.000 Mark  
  99 DM
0,15


bis 150.000 Mark  
270 DM
0,13


bis 250.000 Mark  
440 DM
0,10
Deckungssummen bei UHV-Basis bei mehr als 50 % Gewerbeanteil:
DM 5 Mio. paus. für P.- und S.- und spez. mitversicherte Vermögens-schäden je Versicherungsfall bei 1-facher Jahresmaximierung

20 % Zuschlag für die Erhöhung auf 10 Mio. pauschal für P./S. u. 100.000 V


5.
Gewässerschadenhaftpflichtvers. (WHG)  bzw.
mit Versicherungsbeginn:
1.

.



Umwelthaftpflichtvers. (UHV) bei mehr als 50 % Gewerbeanteil 
Punkt 5 nur in Verbindung mit Punkt 4 möglich



Heizöltankinhalt:

x   9,0 %o

+  Vers.steuer  =


Mindestbeitrag: 110 DM bzw. 180 DM (UHV)netto
Nettobeitrag MB 50 DM
z.Z.15%
Bruttobeitrag

Hauptfälligkeit 01.10.






Deckungssummen für WHG:
DM 5 Mio. pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Schadensereignis bei 1-facher Jahresmaximierung.

Deckungssummen für UHV:
DM 5 Mio. pauschal für Personen-, Sach- und speziell mitversicherte Vermögensschäden je Versicherungsfall bei 1-facher Jahresmaximierung.

6.
Bauleistung und Bauherrenhaftpflichtversicherung 
mit Versicherungsbeginn:

.

.




(
Neubau



Risiko - Art:

(
Um-, Ausbau, Sanierung
ggf: Einheiten:



(Wohnhaus/Bürohaus/Lagerhalle)





 (Beim Eintrag einer Bausumme ist der Einschluß versichert, bei ”./.”, ”0” oder ”leer” ist der Einschluß nicht versichert)
Bausumme in DM

Promille-Satz

Jahresnettoprämie in DM


Mindestens 200.000 DM





Bauleistungsversicherung SB 500 DM

x
1,1
= MB 220 DM



(muß versichert sein)

220 DM



· Einschluß erweitere Deckung

x
0,2
= MB   40 DM









Einschluß Bauherrenhaftpflicht

(DS 5 Mio. Pauschal f. Pers.- u. Sachschäden)

x
0,4
= MB   80 DM


oder






(DS 2 Mio. Pauschal f. Pers.- u. Sachschäden)

x
0,3
= MB   60 DM


· Bauen in eigener Regie ohne Arbeitsmaschinen,






Erhöhung der Eigenleistung um
(50.000 DM Eigenleistung beitragsfrei versichert)

x
1,2
=


· Bauen in eigener Regie mit Arbeitsmaschinen,






Höhe der Eigenleistung
(keine 50.000 DM Eigenleistung beitragsfrei versichert)

x
1,8
= MB 200 DM


Nettoeinmalbeitrag 

+ 15,00 DM Stückkosten + 15 % Versicherungsteuer
=


Vertragsbedingungen sind die ABN, AHB und die besonderen Bedingungen/Klauseln der Rahmenvereinbarung
Gesamt-Einmalbeitrag

Versicherungsmaklerauftrag und Vollmacht

Zwischen
Name: 


Straße:


PLZ:               Ort: 


(Auftraggeber)

Und
Versicherungsmakler


Martin Diekena


Geschwister-Scholl-Str. 47


28844 Weyhe
(Versicherungsmakler)

Gegenstand dieses Vertrages ist die Vermittlung sowie die entsprechende Verwaltung und Betreuung der unten genannten Versicherungsverträge mit Ausnahme der gesetzlichen Sozialversicherungen. Eventuelle Beratungs-leistungen stellen keine Hauptleistungen, sondern lediglich Nebenleistungen dar.

Der Versicherungsmakler ist bevollmächtigt, die unten aufgeführten Versicherungsverträge, nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber, in seinem Namen zu kündigen, umzudecken oder neu abzuschließen.

Außerdem ist der Versicherungsmakler zu Posteingang berechtigt.

Der Versicherungsmakler ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden; er nimmt daher unabhängig die Versicherungsinteressen des Auftraggeber wahr.

Der Versicherungsmakler beschränkt sich bei der Auswahl der Risikoträger auf inländische Versicherungs-unternehmen, jedoch ohne Direktversicherer.

Die Vergütung des Versicherungsmaklers wird nach Handelsbrauch von den Versicherungsunternehmen aus den Prämien gezahlt, so daß dem Auftraggeber keine Zusätzlichen Kosten entstehen.

Die umseitigen Haftungs- und Datenschutzklauseln sind Vertragsbestandteil und gelten als angenommen.

Der Vertrag ist auf die Dauer von einem Jahr abgeschlossen und verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr. Er ist jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich kündbar.

Geltungsbereich des Auftrages

nur für alle vermittelten Verträge; der Makler übernimmt nicht die Betreuung von bestehenden Verträgen und überprüft auch nicht ob ein umfassender Versicherungsschutz für den Auftraggeber besteht.

Ort, Datum, Unterschrift des Auftraggebers
Ort, Datum, Unterschrift des Versicherungsmakler

Haftungs- und Datenschutzklauseln

Schadensersatzansprüche aus dem Maklerauftrag verjähren in 3 Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Auftraggeber Kenntnis von dem schuldhaften Verhalten des Versicherungsmaklers erlangt hat, spätestens jedoch 3 Jahre nach Beendigung des Maklervertrages. Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverstöße des Versicherungsmaklers ist auf DM 500.000,- begrenzt.

Der Versicherungsnehmer willigt ein, daß die vom Makler angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- / Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und an ihren Verband übermitteln. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.

Der Versicherungsnehmer willigt ferner ein, daß diese Versicherer, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Versicherungsangelegenheiten erforderlich ist, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den Makler weitergeben.

Gesundheitsfragen dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Makler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen.

Etwaige Benachrichtigungen nach § 33 BDSG sind über Makler an den Versicherungsnehmer zu richten.

nur Lastschrift möglich





für z.B.:   Umfriedungen, Terrasse, Hof- und Gehweg-�befestigung, Müllbox, Briefkastenanlagen, Garten-/ �Gerätehäuser, Masten, Gartenlaternen, Gartenlauben, �Außenschwimmbäder usw.








